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Einflihrung einer Sondersteuer auf Alcopops

Introduction d'un imp6t spécial sur les alcopops

BUTTIKER ROLF
Solothurn

(R)

Biittiker Rolf (R, SO): Ich stelle keinen Gegenantrag auf Nichteintreten oder Rlckweisung, habe bei dieser
Vorlage aber trotzdem einige grundsatzliche Fragen und Bedenken. Angesichts der Kommissionssibermacht,
die einstimmig

AB 2003 S 674 / BO 2003 E 674

daherkommt, traue ich mich nicht, dagegen anzutreten, aber einige kritische Fragen miissen doch noch gestellt
werden.

1. Ich bin mir nicht ganz so sicher, Herr Bundesrat, ob es klug und unter dem Aspekt der Steuern gescheit ist,
eine Steuer einzuflhren, die sich in dieser Hohe so auswirken wird, dass sie sich selber innert kiirzester Zeit
abschaffen wird.

2. Es liegt ein Gutachten vor, das von der Alkoholverwaltung gemacht wurde, der Forschungsbericht Nr. 38
der Schweizerischen Fachstelle fur Alkohol- und andere Drogenprobleme, der den Titel "Veranderungen des
Konsums und Kaufs von Spirituosen zwischen Frihling 1999 und Herbst 2001" tragt. Dieses Gutachten ist
vom Psychologischen Institut der Universitat Bonn etwas naher unter die Lupe genommen worden, und ich
mdchte nur einen Satz aus der Zusammenfassung zitieren; er hat mir zu denken gegeben: "Die vorliegen-
de Studie wird aufgrund gravierender theoretischer erhebungs- und auswertungsmethodischer, wie aber vor
allem interpretativer Mangel wissenschaftlichen Anspriichen in keiner Weise gerecht und scheidet daher als
Entscheidungsgrundlage gesetzgeberischer Massnahmen aus." Es wiirde mich interessieren, was man da-
zu sagt, wenn man aufgrund von eigenen Studien zur Gesetzgebung schreitet und sich dann diese Mangel
herausstellen.

3. Ich bestreite und ziehe in Zweifel, dass die vorgegebene Massnahme, wie sie nun ergriffen werden soll,
eine Verfassungsgrundlage hat. Wir haben kein Verfassungsgericht, umso mehr sollte sich das Parlament
Uber die Verfassungsmassigkeit der Vorlagen Rechenschaft ablegen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob diese
vorgeschlagenen Massnahmen eine saubere Verfassungsgrundlage haben. Ich mdchte den Kommissionspréa-
sidenten fragen, ob vom Bundesamt fiir Justiz eine entsprechende Stellungnahme vorliegt.

4. Zur Vereinbarkeit mit dem europaischen Recht: Im Gegensatz zur Behauptung in der bundesratlichen Bot-
schaft steht die franzdsische Sondersteuer im Widerspruch zu den Artikeln 90 und 28 des Abkommens sowie
zu den Steuerrichtlinien, insbesondere zu Artikel 22 der Richtlinie 92/83, geméss der die Mitgliedstaaten kei-
ne Sondersteuern einflihren dirfen. Die Abteilung Verstésse der Generaldirektion Steuern und Zollunion der
Européischen Kommission hat die Ermittlung tber die von der Européischen Union am 7. Oktober 2002 ein-
gereichte Beschwerde vor kurzem abgeschlossen.

5. Zur Vereinbarkeit mit dem Efta-Recht: In seinem Urteil vom 15. Marz 2002 zum Fall Kontrollbehérde der Efta
gegen Norwegen kam der Gerichtshof der Efta zum Schluss, dass Norwegen mit der unterschiedlichen Be-
handlung von Bier und alkoholischen Getranken zwischen 2,5 und 4,75 Prozent Alkoholgehalt bei der Kommer-
zialisierung gegen die Artikel 11 und 16 der Vereinbarung Uber den Europaischen Wirtschaftsraum verstossen
habe.

Mir stellen sich da in diesem Zusammenhang also schon einige Fragen, Fragen rechtlicher Natur. Ich bestreite
die Verfassungsmassigkeit dieser Vorlage und bezweifle, dass man das so machen kann; wir haben hier bei
der Verfassungsgrundlage sehr diinnes Eis. Weiter: Die Vereinbarkeit mit dem europdaischen Recht, die Verein-
barkeit mit dem Efta-Recht und auch die wissenschaftlichen Grundlagen dieser Vorlage sind von prominenter
Stelle erheblich in Zweifel gezogen worden.

Ich hoffe, dass der Nationalrat diese Fragen als Zweitrat noch etwas naher anschauen wird.

(%) 28.10.2025 1/1


https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=6069

	Büttiker Rolf

